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Beridtt 
de$ AusschUl,ses (ur soziale V.erwaltung 

iih~ dcnAn1:r~ du A.f?:geordoet-en rkbk, 
und GenQ,ss.en. lietre6ADd einBUllde6~~u, 
mit dem das Arbdtsverfassungsgesetz, das 
Landarbeitsgesetz und das Arbeiterkamll1e.r,. 

gesetz ge;indert werden (93/A) 

Die Abge~rdJl.eten P; chI e r, L i hai, Lona 
. Mu ro w'at'Z, ,M'a,de r t ha n,e r, We'ln-

b erg 'e r, Hat z 1 'uflidGeno,ssen halben am 
n. MM 1978 .~. ~egemrüuUiclle~ Iq,iUi.'t!ivall(:Jag 
i~ N!lti(}ßaJ,r~t ~i~·!lIbruht\:lli~ i~~aß~ 
l~riji1ldet: . 

Der Abschluß von A:f'beits'Vertdgen zwischen 
Unt!!rnehmen und nahen Angehörigen hat in deI'!. 
let2,ten' Jahren zunehmende ß,edeunUng edangt. 
In der Vet'lzangenheit erfolgte dbe ,AroeitsleistuQ.,g 
naher Angehörig,er ,des lJ:nternehmers iI} ,des~en 
Betrieb vor a]lem it:n R.~hnlen fami~ienre<htlicher 
Verpfl'idrtungen, währepd nunmehr der Abs.;hiu$ 
von formemen Arbeit:svert.rägen'ständig zu
nimmt. F\ir di.e:se En'\lwkkiup;g w.aren nicht nur 

. die i\nderun:gen der spzia~elJ. und wirtsma'f'tilichen 
Veth~1tnisse, sondern voraUein En'twiddungen, 
im Bereiche ,des SozIalversichenJiJ.,gs-l,mcl ~heue,r
rechtes maßgebend. So wUl'doo. ,die nahen Ange
hörig,en schrhtwe~ (vgJ.. lfl:*s:ondea-.e .die 
20, und 29 .. N6y~lle 1-lJm ASVG. BCBi. Nr. 2fHI 
1%7.und 31/1973) itJ. die Vallwer~i<Jlnc~ng l1am 
dem ASVG .eUiliez..oge.n; d,,, .. s d(Urdn .da-s Eita--
1romm~te<Uj;ll'gesetz 19n ges9;raffene Sys!;em der 
IlJ.divid,:talbe~~g\leruJl.g ·sch~f S!ll~'.el'li<he .Ancreize 
ZUm AbschJ!lß von Arb~itsveJtr~gen mit I}ahm 
An,gehörigen. 

Diese und :and.er.e Umstiißide fübrt:enz.u einer 
starken Zunahme der im Betrieb des Arbeit
gebers aufgrull!d ,eines Anbeits'Vl!rtr",ges beschäf
tigten nahen Angehörigen. Mit dieser EntWiick
lung wird aber ,im Ber,eich ,des Ar'beitsv'erfassungs
rechtes und des Rechtes ,der gesetzlichen Inter
essenvertretungen das 'Problem der interess,en
mäßigen Zuordnung dies,er Personengruppe ak
tuell, ein Problem, das seinerzeit wegen ,seiner 

geripgen ,Bedeutpng yom Ge~e~geber ,a,1s ~q)!; 
reged.uri~~dürfci,ger:l(htet wurde. D~r Oe~t?:
gebung sind aUepdi1}g's ~chon ,pis'her Anhalts-
punkte dafür zu entnehmen, ,daß mIt dem Arbeit
geber nahe verwandte A1'1beitnehme.r in~r~,s~eps,
mäßig nicht ,der Al'lbeitnehmerschaft ;Zuzuordnen 
sh'ld.So stellIt etw'a d-ec Ari>I!Ii'tnehmlil$egritf ,des 
AcbVGweitg,ehea.d a>1llfal'beitJiSoziologli,sdle Ge
gebenhelitel'l,ab. Es k()Jl1Jmt nidlt 'I1rt>hSldiß,gt !auf 
das V9rl,aegen .eine&;,f.ormlitlm ,'Arbeit$l{.ertr,agesan, 
Sßßlacrn wf die' w.eiSi1in~~nden-e Unter.ol"d
nUiIlg des Arbeitn~bmers qn 'Wtrtsmaft1kher Ailt
h'ängigkoeit i1I1na aaf.4i.e 'EAg&'l.sQm~gke4t der 
Il\}ures-semslage.Es ~rden deshalb &Jhon b1\\ihec 
Prm.oll.ell.gru.ppen, d,.ie 'ZlWla,r ~ufig'!:\ullcdw.om A<rbeits~ 
v€rtragem. ,beSdläft~g>t W<lli".e1'l, ;~e.,. wq-en ihres 
N ahew.erhädtlllis&es zum Arbeitgeber eine $ondec~ 
s,t~lul1lg einllahme11l,vom At1OOitn~b:lWtr1IJ:e.griff.des 
Afll>VG au.~gel>ch1ossel'l {~,gl. § '.6 AllJs. 2 Z. lu~d 
2 ArhVG'~. lFLGb:esondet"-e }€ßJe f;nrägungen, .die für 
eine Ausnahme der leitenden Ang~lI<tIiln vom 
Arbeitnehmerbegriff 'sprachen, tr,e.ffeD;m ver~ 
stärkten Ausmaß aruch auf .die nahen Angehörigen 
d~sBet{~!Js~a:bus 'Z<lh ,ße.reD.il "a~t$lY~rf3~su:ngs~ 
nchtki.clte bn~res:li~J)'$htg,e m~t ,deltl Mbti~n Anb~it
~e,r~ ,des Bettri.eb.es in keimer Wci<&e ijb.erein~ 
S'tliromt.. ~e f~rm* Z:1JilrkelU').\JIllIlg der Arbeit~ 
nehmeneilg~scl1alt kann ja 'Zu keiner ~nderung 
ihror <Sl'jjIZ,ijfi:s.chen Il'l1;er.e§~RlIla~ sow9lhl~eg.e!l1-
Uboer d:em Af!beitig.~r 'wie 3uclt ,gegenjj~ri(!ner 
Iasti'tution,die auf l$e1"\".etri~b1icher ~enedie 
Interessen der Arheitnehmerschaft zu vertreten 
hat, führen. Schon das Pl'inzip der Gegneruna,b .. 
hängjgk~it der lnte!e,s~:epyerb,än\de Jäß.t ,eßa~e
zW:~t ~.rs.ch,~en,die nll,l;JJen F.a:l.l},a.i~aD$,ehQr,i$eR 
d.e.s ,Arbc,it:g.e~r$ yp):p,derZI.l!~ehöri$keit .zurge
se,t+li~ep Ln ~r.~~n'Verpr~;upg a)l~n'ehmen. 
Diese IntefiessensLa.ge hat daher beispielsweise in 
Iden: Landarbeiterkammerg,eSlellzen Ider einzoelnen 
Bundesländer dazu geführt, die nahen Ang,ehö
l'igen des Arbeitgebers von der Zugehörigkeit zur 
gesetzlichen Inter.essen'Vert.ne.tung !der Arbeit
nehmerau<s:runehmen. AM diese .Erwägungen kts-
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2 943 ,der Bei1a.gen 

~en es da1herang,ezeigt erscheinen, ci'en erwähnten wähnurrg der schon durch §. 3 Abs .. 2: Landar
Perso'neillkrieis sOWlohil aus dem Arbetitnehine.rbe- be'itsgesetzausgenommenen. f3milieneigenen Ar
griff des Arb VG als 'a:uch aus der Zu~ehÖr1gkeit beitskräfte bedarf es dabei nicht, da sie entweder 
zur Al'beiterkammerausZJunehmen. vom Geltull'gsber,eich oder vom Dienstnehmer-

begriff 'ausgenommen sind. 
Zu den einzelnen Besümmungen wird im Ini-

tiativantrag folgendes bemerkt: Zu Art. 111: 

Zu Art. IIZ.l: 

Der Personenkreis, ,der vom Arbeitnehmerbe
gr~ff ausgenommen wir,d, umfaßt neben dem 
Ehegatten ,die Personen,clie mit dem Hetriebsin
haber im ersten Grad v,efWIandt oder verschwägert 
sind. Dies sind die Kinder und Eltern sowie 'dle 
Schwieger~nder und Schwiegereltern. 

meser Kreis. von ;'n~hen Angehörigen' wird 
auch in Betnieben einer jur.i:stisch,en Person ausge
nommen: Hier ist der Anknüpfungspunkt - wie 
sch0!l -bisher im Falle der Ausnahme yom passiven 
Wahlrecht' - ,das Na:hev;el'hältnis ZJU ,einem Mit
glied des Ol1!ians, das zur gesoetzliChen Vertretung 
der juristJi:schen,PerSon berufen ist, 

Zu Art.I z.i: ','. 

Die Ausnahme Ider Ehegatten und, der im ersten 
Grad mit dem Beoriebsinhaber oder mit Mit
gliedern eines Vertrenungsorgans einer j:uristi
schen Person, verwandten oder verschwägerten 
Personen vom Arobeitnehmenbegriff ,des § 36 
ArbVG bedingt eine&nderung der Bestimmun
gen über das passive W:ahlrecht. Damit soll auch 
weiterhin ,der bereits ~m geltenden Recht ent
haltene Grundsat.z· gewährleistet wer,den, daß 
schon wegen der größeren W:a:hrscheinlichkeit von 
InteressenkoUisionen der Kreis ,der vom passiven 
Wahlrecht ausgenommenen Personen weiter ge
zogen weIlden muß als jener, dem wegen fehlen~ 
der A1'1beitnehmereigenschaft das aktive Wahlrecht 
nicht zu.steht. . 

Zu Art. 11 Z. 1: 

Analog ZJU den im Bereich des ArlbVG vOlfge~ 
nommenen Anderungen werden ,durch Art. 11 
Z. 1 auch für den ,Bereich des Landarbeitsgesetzes 
die engsten Angehörngen des Betriebsinha:bers 
bzw.der Mitglliederdes Vertretungsorgans mner 
jurisnischen Person vom Dienstnehmerbegriff aus
genommen. Diese A:usnahmebesti.mmung geht 
über jene ,des § 3 Ahs. 2 Landarbrutsgesetz hinaus. 

Zu Art. 11 Z. 2: 

Ebenfialls in übereinstlimmung mit Iden im 
Arb VG vOl1gesehenen Anderungen wird auch der 
Kreis der vom passiven Wahlrechtausgeschlos
senen Personen erweitert. Einer besonderen Er-

Steinhuber 

Berichterstatter 

Die Schaffung dieser Ausnahme erscheint aus 
den 'eingangs angestellten Erwägungen geboten. 
Himichtlich der bei juristischen Personen be
schäftig.ten Dienstnehmer :beschränkt sich die Aus
nahme auf nahe Angehörige von Mit;gl~edern des 
Zur Vertretung der hetreffenden juristischen Per
son berechtigten Organs (z. B. Vorstand einer 
AG). Eine Ausnahme der Mitglieder eines solchen 
Vertret~ngs.olr.g:ins selbst. von·der Arbeiter
kammerzugehörngkeit ist nicht ,erforderlich, da 
diesen Personen entweder Dienstgebereigenschaft 
zukommt oder, sie als leiten(Ie ,Angestellte von der 
Ka:mmerzugehörigkrut schon hishera.us,genommen 
sind (§ 5 Abs. 2 lit. b A:r:beiterk~mln:ergesetz). 

Zu Art. IV: 

Mit der Bestimmung des Albs. 2 sollen all
fällige Zweifel hinsichtlich des Bestandes und der 
Zusammensetzung der ·derzeit bestehenden Be
'triebs.vel'ltrewngen ausgeschlossen werden. 

. Del'l Ausschuß für ~OZtiiale Ve~1tun~ hraltden 
gegen'Stä.ri:d1icheh Ihitilativantr.a.g,~n seil1!er Sitzung 
am 9. Jtuni 1978 ~n VetihaJnld!1ung ,g.enommen. 
In Ider iJ)e'b!atllle, 13111 Icler sich ,dlie Abgeordneten 
Burgier; Dr. E'r~uco ra, DI." E ttm a y,el1"; 
Ing. Glassner, Di-.·H,afner, Dr. Haid'er, 
Dr. Hau'ser, Hof:St'ett.er, Dr. Kapaun, 
Mar~a M,e tlzkle r, Dr, Ne i,s s e,r, Pie h.1 e r, 
Dr. Schlw1immer, W.[~lle und Ausschußob
mann P'a n s i sowie (d~r Bunldesminister für ~i- . 
al,e V.erwaltungDr~ W e,iß e ab ,e r g betei1igten, 
wul"ldie vom .A!b!geordn:eten P. j. c 'h ,I :e r . ein Abän
derungsantt1ag :hetreffend , eine stilistische V,erbes
serung imAn. III (§ 5 A:bs. 2 lit. h Arlbeiter
kammerlgesetz) und .betreffenld Iden EntfaIil des 
A:bs. 1 ,des Am.)V ges~d1I11t. 

!Bei. iderAibstÖmrnlung Wlur.de der' Initi!ativantrag 
unter BeliÜcksi,ch,tigung Ides oberwä'him:ien Ab
än1derunlgsantl1a1g.es dies Albg,eol1dneteh P,i chi ,e r 
mitScimmlenmelhrheit ,a:ngenommen. 

Als Ergebnis 'seiner Beratung stelLt der Aus
schuß' für soziale' VefWIaltung somit den A n-
t r a g,der Nationa11rat wolle ,dem a n g e- ; j'. 
s chi 0 s sen enG e se t zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1978 06 09 

Pansi 

Obmann 
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943 'der Beilagen 

-j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz, das 
Landarbeitsgesetz und das Arbeiterkammer

gesetz geändert werden 

Der NMionalmt hat ibesch:lossen: 

Artikel I 

D.as Arbeitsv'er.fassungi>gesetz,BGBL Nr. 22/ 
1974, :in der FIa'SI~ung des Ant. I, Ides Bun1d'es
gesetzes BGB!. NI'. 360/1975 und des Bundes
gesetzes SGBl. NI'. 3,87/1976 wird' Wille folgt 
geänder't : 

1. ja) IiITl§ 36 lAbs. ZhM idiie Z. 2 zu lauten: 
,,2. der Eheg,atte ,des Betni,tibsinhabel's Ü'na 

Personen, di:e mit dem ißetl'lieb:sinhaber ~mersten 
Grad, verwandt ,oIder v.enschwägert 5)]nld'; ferner 
in·Betniebeneiner j1urillstischen Pterson die Ehe
gatten ,von Mitg1iedel'ln des Ol1gans, das zur 
gesetzlichen Vertretullig ,der jlUristrschen Pepson 
berufen ~st, sowie Penoonlen, ,dlie mit M1tgliedern 
eines solchen Viertretungsorgans ,im ·ersten Grad 
verwanldt oder v,erschwägert Slind;" 

b) 1m § 36 Albs. 2 rethla>lten düe b~shemgen 
Ziffern 2 his (, rdüe Bezeichnung Z. 3 bis 7. 

2. § 53 Albs. 3 hat ~u ~a.uten:. 

,,(3) Nicht wählbarsinld: 
1. Personen, die mit dem Betm'eooinnaber im 

zweiten Gr,aJd v:erwan!dt iOder verschwäg,el1t 
si'n1d oder zu ,ihm im VerhäJtnis von Wahl
oder Pflegekind, Wa1hl- ()der Pflegeeltern SiO
Wille Münded o.der Vo.rmundst.ehen; 

2. Personen, die Im Setl'liebeneiner jUl1istisch·en 
Ferron mit Mi,tglri,eldem ides Or@ans,dJas 
·ZJur gesetzlichen Vel1trenung, Ider juristischen 
Person herufen list, '~m 'zwe~ten Grad ver
wailidt ader verschwägert sind oder zu ,ihm 
,im V.erhä<Ltnis von Wiahtl- oder PHegekiri1d, 
WaJhJ- oder Pflegeeltern 'sowie Münldel oder 
Vormund stehen; 

3. Heimar.beiter." 

artikel 11 

DasLandaJ:'beit'01~esetz, BGBl. Nr. 140/1948, 
in Ider FlasSUlDIg der B'Ulnldesgesetze BGB.!. Nr. 279/ 

1957, BGßJl. Nr. 92/1959, BGBI. Nr. 241/1960, 
BGBl. Nr. 97/1961, BGB:l. Nr. 10/1962, BGBl. 
Nr. 194/1964, BGBl. Nr. 238/1965, BGBL 
Nr. 265/1967, BGBt Nr. 283/1968, BGBL 
Nr. 463/1969, BGB!. Nr. 239/1971, BGBl. 
Nr. 318/1971, Bill!. Nr. 333/1971, BGBl. 
Nr. 457/1974,' BGBl.Nr. 782/1974, des 
Art. 11 Ides BundesgesetJZ!es ißGBL Nr. 360/1975 
unq: .des Bundesgesetzes BOB!. Nr. 392/1976 
Wlirid wie fol'gt geändert: 

1. 'a) Im§ 111 Albs. 2 hat Idie Z. 2 zu lauten: 

,,2. der, Ehegaltte ,des Betr~ebsinhabers und 
Personen, die mit dem 'Betriebsinhaber im ersten 
Gmd verwandt oder v,er.schwägertSlinld; ferner 
in ßetriebeneiner juristi~chenPerson die Ehe
gatten von M~t;gliedern des Or>g1aJns das zur' 
gesetzllichen VertretJung ,der )uri'soilSchen P,erson 
berruf,en ist, sowie P,er~onen:, ~fi,e mit Mitg!l~eidem 
eines s()lchen Viertretungsorg,ans im ersten Grad 
verwandt oder v,erschwägert sind;" ' 

b) Im § 111 Albs. 2 erhallten Idie bi~henigen 
Z. 2 bi's 7 ,dllie Bezeichnungen Z. 3 bis 8. 

2. § 128 Ahs. 3 hiat zu!1aJuten: 

,,(3) Nicht wähiLbar sünd: 

1. P,el1souen, di:e mit ,dem Bletl'liebsinhaher im 
Zlweiten Gmd v,erw3ln1dt oder Vlerschwägert 
si'rid oder zu ihm im V.erihäiltl1lis von Wahl
OIder Pflegekind, Warhl- ()der Pflegeeltern 
,sowie Mündel dder Vormunld stehen; , 

2. Pensonen, die :in Betrieben einer jurisüschen 
Person mi,t MitgJ,ieidem aes Organs, das zur 
gesetzlichen V'el'trenungder juristischen Per
so.n herufren ist, iIm zweiten Grad verwandt 
ddrer Vlerschwäg:ert Si:nd iOder zu ,ihm im 
V1erhäiltrus vo.n Walhil- iOder Pflegekind, 
Wah!l- .oder Pflegeeltern ~owie Mündel ·()der 
Vormund 'st,ehen." 

Artikel III 

Das Arbeiterkamimelig-esetz, 'BGB1. Nr. 105/ 
1954,in der F'aJssung der Bunldesgesietze BGBl. 
Nr. 89/19-60, 236/1965, 25/1969, 5/1971, 380/ 
1973 un\d 622/1977 wirld wie fol!gt g,eändert: 
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4 943 der BeiIagen 

Im§ 5 Albs. 2 lilst der Punkt 'alm Ende der 
llit. g durch einen Strnchpunkt zu ersetzen und 
nlach,stehende l~t. h .anzutiügen: 

Artikel IV 

1. 1m Zeitlpunkt des InkratttNltens di'flSes Bun
desgesetzes bestehende Organe der B,etl'1iebsver-

"h) DilensrneJhm'er, ,die ,im lB.etrieb des Ehe- tretJung ,(§ 40 Al1bVG) 'und die Mitgliedschaft 
gatten beschäftJigt sind, sowie Dienstnehmer, zu .diesen Ol1~anen bleiben his :ouun Ahkuf ihrer 
,die mitdern Dienstgeber im .ersten Grad Tät;igkeitsda'uer unberührt. 
verwandt oder verschwägert sind; f'erner 2. Mit der VoJlz:ielhung de,r Alrt. I urud III 
in 'Betrieben einer juris·ci,schen Person be- dieges B:undesgesetz.es ist IdJer ,Bundesmi'nister 
$chäftigte Ülvensrnichmer, der;en Ehegatte für sOQ:i'ale Vierwaltung lbetmut. 
M~flglied Ideszur geser:olichren Vertretung 3. Mit der Wlah11nehmung :der ,dem Bund nach 
dieser jurnstischen BeliSon berufenen Organs . .Art. 15 A:bs. 8 des BlUndes-Vierf.assung~~esetz,es 
,ist oder die mi:t emem Mitglied dieses Or- in der Fassung von 1929 ZlUsteheniden Rechte 
gans im ersten Gra'd ver;wandt oder v~r- ist Ider Bundesminister ·für' sozia,l'e Verwaltung 
schwägert '~nd." betr,aut. 

\ 

Minderheitsbericht 

zum Antrag 9'J/A der Abgeordneten Pichler 
und Genossen betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Atbdtsverfassüngsgesetz, das 
Lartdatbeitsgesetz und das ArbeitetkaI11mcr-

gesetz geändett wetden 

Die unterzeichneten Mi~lim:tet' ,des AusschlUS'Ses 
für sozirole V'erwahtJung ,des KJllUlbs der Österj\e:ichi~ 
schen Volk!spartei lers·tattetI gemäß§ 42 Albs; 4 
der GeschM:tslOrdfiJU11ig lnachsteh,mdes ,ahgesonder
tes Gutlachten: 

Der Ini'vi1avivia:ntrag ,der Alligeordneten Pichi'er 
UI1ld GenO'SlSen stlelLt iin Ider Geschichte der öster
reichi~ch'en Soo~aJI'PoIictik lin mehl1bacher Hinsüchr 
einen noch ,nie da.geweseneh Rückschritt dar. 
Durch ·dieses Gesetz wlird Zehntausendlen Arbeit
nehmern 

1. ider 'sozi'a:le Schutz Ides II. 'teiJles (des Arbeit's
vertassungs,g·es.etzes ,genommen, 

2.ldas ,aktive Walhlrerut sowohl zur Betr,icebs
vertretung wie auch für die Arbelit:erkam
mernen tzog·en, 

3. die Zugehöritgkeit 'ZiU einer öffentllich-recht
lichen IntJer.ess'enViertrerungund d.ie Ver
tr,etJUng lin Id.er sozialen SelbstverwaltJUng 
:genommen. 

AM das ~eschiehtnachei~ener A'us<sage der 
Antr:agsteliIer nur, w:eil die betroffenen Atbelit
nehmer mrt Al1beitgeber verwan1dt, verheicrlatet 
oder verschwägert .s~,nld, tDie All!tl13:iglSteller selhst 
bestreiten gIa;r n~cht, daß 'es 'sich bei den B,etroffe
nen !Um ech·te Arbeitnehmer Ihandelt, lfiJUr wird 
ihnen untlel1steI11t, daß si'e "till!teres~ensmäß:ig nicht 
der Anbeitnelhmerscha:ft 'ZiU~UJoridnen~inJd" (vgI. 

Erläuterungen), j.a daß sie sogara;ls Gegner 
(9iehe :ErJäiutelrUngen: Prrnzip der 'G.egnerunab
hängigkeit) ZIU hetrachten wär:en. Von unbe
wiesenen IBebauptungen au~,ehend,wol~~n, die 
AntI'lagS1JeLter mit diesem Gesetz eine Diskrimi
n~el'Ung von Arlbeitnehmem alUiS Grürudert der 
Aibsr:amtnung dder Ider Ehe herib,eli,f,üihren. 

Irreführende Erläuterungen 

Zu diesetn Zmeck haben d~e Art1Jrags'teHer 
den Antrag mlit Uintichüg.en ulnd irlief'ührenden 
"El"lälllterun,gen" v,ersehen. So wind behauptet: 

"In ,der Vergt;1!tIJg'enheit erfoLgte idJie Arheits
leistung 'nlaher Angehörig,er des Unternehmers 
in Id'essen B·etrieb vor a'LLerrn im Rahmen f.amilien- . 
rechtiLicher VerpfliichtJu'Illgen, wall11tend ruwnm,ehr 
det Absch:1üß von form·eUen Arbe~tsverträgen 
ständig ZJunimmt:' We:rJIn überhaupt, so hat das 
bestefilfxBs ZUID 1'dl auf tdieBheJg1öltIJen ZlUge
tröffen. EItern, Schwicegereltern; erwachsene Kin
der lU'nd SchfWiiegerkinider halb:en, wenn :dies ihren 
HalÜptbermf dra·rnlJehlte, immer 'Schon geg·en Ent
~1t und ,damit im Rahmen arbtei·tsvertr<llglicher 
und nJicht flamiilienrechdich,er Vel1pfl,ichwng,en ge-
a·rbeitet. . 

Völlig 'unrnchtlig ~·st die ,nächste Bethaiuptung: 
" ...... ; 'das ,durch .da;s Einkötnmensteuergeserz 
1972 g,eschafEene Systerrn der lrtdividlU'anbesteue
rung 'schUlP 'soeuerIiche Ameizezum Abschluß 
von A14hcitsverträgen ,m.it nahen Anglehörigen. " 
Die steuerrechtliche SibUiatiion der ,Ehern, Sdlwie
gereItem und Schwieg:erk:ilrtuer wurde durch das 
E~nkommen'StJeueI1gesetz 1972 überhanlpt nicht 
berührt, Damit können "di'ese Umstände" aber 
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auch nicht 'zu einer "lS:tarken Zunahme -der im 
, Benridb des At1beitge!be~s ·atU~gI1Unld eines Arbeits

v,ert1"lages 'beschärfti~ten ,IlIa:hen Alligehöri~en" ge
fühl1t :lmben. 

Die Antm>gs.telJer Wlirderspredren sich übr.i.gens 
selhst, wenn s~e 'sich alUlf das artl 1. Jänner 1973 
in Kraft ,get1"letene Binkornmensteuergesetz 1972 
bel'lUfen und z:ugileich feststeUen, der Ge~etzßeber 
hätte bei dem am 1. JruJä 1974 ,in Kra,h getreDenen 
At1bertsV'e1"lfIassungs:gesetz ,das P.roblem "wegen 
~einer ',geringen Be!dieUtl\l!Ilig ah nucht reß'elungs
bedürftlig 'cmmtet". 

Ferner st~mltnt es ,a,um nicht, daß der Arheit
nehtnerbegriff des Arbeitsverfassungsgesetzes 
von arbei:tssoziologischen Gegebenheiten lIiUsgeht. 
§ 3,6 ArbeitSverfasSUln:gs.~e&'e>tz ·welh vielmehr 
eindeutig aIUf die Funktion ;!ib 'Und niimmt vom 
Arbeitnehmerbegriff einerseits jene Personen aus, 
die 'Ulnmlitte!Dbar Untemehmerfunktion ausüben 
(Albs. 2 Z. 1 unld 2), odler 'di:e .tun.kltioneH über
haupt nicht als Arbeitnehmer :zu betrachwn 
glnld (Abs. 2 Z. 3 bi·s 6). Von v'<l'~en soziolQgischen 
Ges~cht1Spunkt€in oder ;PjktfiQnen ,"on Interessens~ 
lag.en list der GesetZl~ber beim Arbeitsverfas
sung~esetlZ jedenfa:~ls ,nicht a'USigegangen. 

Zum weiters 'angeführten P'I1inzip der Gegner
unabhängigkeit ist anzumerken, ·daß § 4 des Ar
beitsverf.aswng!>geseti,es den geset:dich'en lriter
essenvertremngen ,der Arbeitnehmer die Kol
lek,tivvertl'lagsfähilgkeit von vornheI1ein zuspricht, 
während ru~ .die auf freiwoi,lHger Mitglliedschaft 
berohen:den BerufsvlereinigJUngen g.efo1"lde~t woirld, 
daß sie !in der V er"tretungder Atibeitgeber- oder 
der Arbeitfilehmerinteressen g,~enüb(lr der ande
ren Sei"te unabhängig si·nd. Das hat den öGB 
keinoesfa:lcr~ vemnlaßt, in 'seinen Statuten Arbeit
nehmer, di,e mi,t Idem A1"beitgeher verwandt, 
veriliei!1atet oder veI1schw~gerct s,in1d, ah Mit~ 
gmeder 'Imszuschlließen. 

.Beim V.erwe~s atUlfdie ht:nldall'beioerkammer
gesetze verschweigen die Antragsteller geflissent
lich, idJaß dort nur solche nahe Ang,ehörige von 
der :KJa,mmerzugehörigkeit 'atU~genommen wer<den, 
die gemäß § 3 Lan'darheitsges,etz IÜb,erhaupt von 
den 'arbe,j~svertragsrechtlichen Vorschnitten aus
genommen sind, .mit denen a,Jso gar ke~n·e Ar
beitsverträge abgeschJ~os.sen wenden. 

Sozial demontage 

Ln den Erläutenurugen erst ,gar nJicht erwähnt 
wird dile ungeheuerliche Tatsache, daß infolge 
di:eses Gesetz'es den betroffenen 'mlhen Ange
hörigen von Di'en~tgebern, a,ber laJuch von Vor
sta,ndsmil1g1iredern j.uni,stischer P,ersonen jeder Art, 
eIDe Reihe von sOZliJalen Rechten entzogen wird. 
Da~u zählen z. B. das 'Rlecht auf Vert1"etung 
diurch Iden Betr~ebsmt, der Viersetz,ung·sschutz 
gemäß § 101 A1"Ibeitsvledal'>rungsgesetz, der 
Schutz g,egen Disziplinla,rmaßnahmen ohne Zu
stimmung des Betlrl~e!bs~ates UJDld vor 'a'Jilem auch 

d~rallgemeinle Koooogl\llngssmutz gemäß § 105 
Arbeitsve~fassuiligsogese1lZ. Dariiiber hin:a.us faHen 
diese P,ers.onen 'alUS dem GeltJungsbereich von 
gemäß §' 97 Arbeits~erfia.sslUngsgesetlz ßeschlosse
nen BetriebrsveH~in!brar;ufilgen lhemus, was bis zum 
WegfaH 'des R:ech·tlSlansp11Uch:es.· ,aruf hetri,eb:liche 
Pension~ und Riuhegeldleiscungen führen kann. 

Durch nich~ ist d~e Annahme geI1echtJfertiigt -
es wird auch von Iden Antl1argste~lerngtar nicht 
der Versuch unternommen, dies zu behaupten -, 
d:aß der entsprechende lSomale Sch:utz, dem Arbeit
nehmer, der n::~her Angehöriger list,aufgrund 
seiner engen familienI1echlllichen Beziehungen 
ZlUm Arbe~tS'flber gev;rä\hdei'Stet 'werde. 

überhia<uopt nicht bedacht wurde V'ÜiIl den An
tragstel1ern :cLie Tatstame, ,daß Idurch die Ein
engung des Arbeitnehmerbegriffes aum die Wirk
salffike1t der Tätligkeit des Betri.ebsrates wesent
lich beeinträch,tigt weriden kann. De~ Betriebsrat 
wird iln Zukunft nur mehr für eine Gl'IUppe von 
ArbeitmehmernzlUstänldfugsein, während er sich 
um die sozialen Verhältnisse ,der übrigen von 
d~sem Gesetz b~troffenen Arbeitnehmer nicht 
einmal dann kümmern kann, wenn ·die Inter
essen der Gesamta,rbertnehmerschaft auf dem 
Spiel soeben (Geha,ltsfroagen, ~ersofilaJeinstel1un
gen, Beförderungen usw.). 

Vetfassungswidrige Diskriminierung 

G~en 'den Inriti'a:civ'antlrag bestehen schwer
wi:egen'de B\,denken, 'dlaß er erolaltaint rnoit dem 
verfassu'tllgsrecht1ichen Gebot der Gleic::hbe,hand
bung ahler S~3itsbül"lglet' ,iJm W~der,spruch steht. 
D~eser Initiativantrag v'er1etzt Iden Gleichheits
satz aus Gründen der Geburt un'd schafft somit 
zWiei Gnuppen von Anbeitl1lehmern: die eine, 
die in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis 
oder Schwäg'etschaf.tsverhältni,s zum D~enstgeher 
oder lauch b~oß ·einem Vors'l1alItidsmingLied des 
Dj,enstgebel's steht, iUlud die 'a,ndef1e Gruppe von 
Arbeitnehmern, aJuf Idie das nicht zrutrifft. Nach 
der ständigen Rechtsprechung des Verfassungs
,gecichtshofes (vgl. etWla Erkenntniis'se Samm
lung 4526/63, 5481/67, 73}1/74 u. v. a.) ist eine 
AUlSn::aihmerege1ufiIg, ,die lder Gesetzgoelber trifft, 
nur dann gl.eichheitssatzkonfonm, wenn hiefür 
eine sachLiche Rechdercigung gefu1nden werden 
kann. Konkret bedeutet dies im vorliegenden 
FaH, daß Idie HeralUSlnaihme des Personenkreises 
-der nahen Angehörigen a,us dem B·egriffe der 
Dienstnehmer ,im Sinne des Arbeitsverfassungs
goe~etzes sowie ,'aus !dem Krers.e Ider W':l'Mberech
tigten nach dem Landarlbeiterkammergesetz und 
a,us dem Kreis der Mj,ugllieider des Arbeiter
krammergesetze.s sachilich ,goerechtFertj,gt sein muß. 
Ei'file sachl;iche Rechtfef1uirgung für eine "'lolche 
Herarumahme ist nicht 7JU fin1den. 

D~e Beruful1lg <alUf die igeä'niderten arbertSlsozio
logischen Strukturen ist alls bloße Behauptung 
zu wenig. Um e~ne sachliche Rechtferti.gung für 
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die gesetzlichie ~m!del1ung iaar:zlUtun, müßte diese 
~mderulllg .empinilsch n.a~ewieSlen weriden. Dies.e 
Notwenld1gk>eit wurde bei den AlUsschußbenatun
gen 'OliUch vom Leiter IdesV.et'lbassUin·gsdienste.s ~.m 
BUnidesk>xn:rzJlena,mt' v!ertreten. Dieser v·et'lwi.es im 
besonHet'len auf das "Brken!IlJrn;is :des Verf:assungs
gerichtsho~es vom 26. Jänner 1978, Zahl G 67, 
68/77, durch das vom Verfa'Ssungsgerich,tshof jene 
Bestimmungen des Vermögensteuergesetzes auf
gehobenWlunden; 'durch die der Besteuemng, 
vlon ,JUnibeschränikt ,steuer,pflichtigen Kapitalge-

, seUschia:ften ,ein ib~stimmtes Min1diestvlermögen 
ohne RückSlicht auf \d~e tatsächllichen Verhältnisse 
Zlu.gt'lunde ge}egt wurde. Der V erfassunrgsger~chts~ 
hOif ih'Obdiese Bestimmullig w.egen V,er1etzung 
des GleichhJei,tsgeboües :a,uf .. Ausdruckllich betonte 
er' Idalbei, Idaß Ider .GesetlZJgeher zWlar 'IlJicht an 'ein 
von .ihm S'eilhst g,eschaffenes OrdnuIlJgssystem ge
bunden 'Sei, döch ·müßten 'a)bweichenlde Reg.e
lungen davon sachlich gerechtfertigt sein. über
tragen:auf .dievorliegende Problematik bedeutet 
dies, daß der Gesetzgeber bei Ider Herausnahme 
eines bestimmten Personenkreises 'OliUS dem Ar
be~tnehmerbegriff die sachliche Rechtfertigung 
u. a. auch da'durch nachweisen muß, daß die Ver
änderungen im Tatsächlichen' eindeutig nachge
wiesen werden. 

E~ne sach~iche Riechtfertiigullig für die Heraus
nahmeder ll!ahen A'llIg,ehörig.en a:us dfem Arbeit
nehmer+begriff so·wie der Mi,tg1iedschaft zu <lJen 
Alnbeirer.lmmmet'ln wär.e Ida<ber IlJur IdaIlJU gege
ben, wenn:der Unterschiied im TatsäcMidlen 
naclligewi,e!len w:ut1de IOiderZJumil1ldest nachweis-' 
. bar i'st. Dies ist weder in Ider Begründung des 
Antrages noch in der Aus·schußberatung gesche
hen. 

Selbst zur Anwendung einer theoretischen Miß
brauchsgefahr würde es genügen, für die Aus
übung eines Vertretungsmandates Befangenheits
vorschpi:ften aufzunlehmen, die einem g.ewählten 
Repräsentativorgan Idie .Ausübung sej,nes Amtes 
im konkreten ,Flai~I,e 'VlerbiJeten. . 

Aus der bereits bestehenden Rechtsprechung 
des Verfa'S'S1Ung~erichtshof,es ,engelben ·sich starke' 
Inldizien (dafür, id:aß rdi'e Au&schli:eßUJngeines be
stimmten .Pers-onenkreises laus .der rnnerbeorieb
lichen Mitbestimmung, aus dem soz·ialen Schutz 
der BetI'liebsverfass·ung \Sowl~eaus der Kammer
zugehöl'igkeitLedJi:gllich OliUS ldem Grunde ,der 
Tatsache des verwandtschaftlichen Naheverhält
nrsses v-erhs'sungswidrig ist. Im Erk.enntnis 
Sammlung 5319/66 wunde eine R'egdung des 
ASVG wiegen Wiilderspl1uch's 'ZlUm Olleichheits
gebot' mit der ,Begrü1ndung;liuflgehoben, ,daß das 
Angehörij,g.env,erhailtm~s f.ür sich lailleiin nicht aus
reicht, um ein'e ·soZJi.a'Lv.ersichJerungsrecht;Liche 
Schlechterstellung zu begründen. A,us .demselben 
Gedamkengang ,hieraus ·erfolgte die A'uHulhung 
einer soz'~aiLv.ersichenungsrechittlichen R(:jgdung 
durch .das Erkenntnis Samm~ung 5984/69, in 
welchem der Verba:ssu'llIgsgietiichtshof im gege-

benen SachzJUsammenhlang (Versicherungsver
hältrus n'ach dem ASVG) reine Diffenenz,ierung 
zwischen Dienstnehmern, Idie ZJum Bi,enstgeber 
in ein:em AllI~ehörj,genv-erhä,ltn:is stehen, und 
Dienstnlehmern, di:e in ikeilnem solche~ Verhält
nis stehen, .ausdrücklichah "s.achlich nicht be
g,rün:dbar" :bezeichln\ete. 

.&us he.iden ziti·ertenEr'kenntnissen 'läßt sich 
a,Ugemein abLewetn, daß aJuch tim Bereich des 
Arheitsvel1fas~ungsrechtes run/d des Arbeiter
.kammerflecht~' tim gege'henlenFaJI eine bloße 
Ber.uful1lg ,wb das Ange'höl'~genv!erhältnis nicht 
als sachliche Rechtfertigung la,n2'JU'sehen ist, son
dern !hilefü.r noch andere GpÜJnde vo,rgebracht 
werden mÜ·ssen. 

In den Aussmußber:lJüuli@en wurde seheIllS des 
Bundesminisoers für ':>ozia'}e V.erw.aJ1tung vorg,e-' 
bracht, daß bereits nach der derzeitigen Rege-
1un:g ,des § 53 Aribeitrsverfia'ssi!IlJ~geset'Z !der Eh.e
gatte sow,ie diie nahen Verwandten' des Betr.iebs
inhabers vom passiV'en Wahlrechtausgesch,1osseri 
sin'd unld daher :<luch .ein AusschLuß lailsdem Kreis 
der AktivW'ahlberechüi~tetndiurchi<lus zuvertret,en 
se!. 

Diesen Ausführungen WlUII'de 'auch vom Leiter 
der Sektion V'CrfassUlIllg.~dienst im Bundeskanzler
amt .entgegengehalten, daß 'der Ausschluß vom 
passiven Wahlrecht ,deshalb erfolgt sei, um Inter
essenskonfli·ktehin ranzuhaJlten "und die Ver
tretung von-· Di~nst;nehiner:interessen durch nahe 
Angehör.~g,e ,imi:mner1btltrieblichen S,ereiich zu 
einer 'unmitte1ba;ren Konfrontation mit d·em Ar
beitgeber ,fühllim würde. Aus d:ies,en Gründen 
ka,nn man ·diurch·aus dat'lÜber 'diskuüeren, üb 
für den Beneich Ider mihen Angehörigen eine 
stufenwei'se R:ege1iUug, yiongesehen' wertden so'll, 
diedifferenz.iert zwilschen <dem 'a,kriiv·en:' W,a!hIlrecht 
bei der innenbetr,i:eiBL.ichen Mit!bestimmung; dem 
passiven W,a:hlrecht ,im Rahmen der irrnerrbe
tri:eblich'en MitJbestimmu11'g .und' Ider Kammer
z.Ulgehönigkeit (ühetibetriebliche Mitbesümmung). 
Binesolche Dä.ff,erenJZIierung wind ,im Antrag 
nicht VOl1geIlJOffimen, j·a nicht einmaß. erwog,en. 
Im Initia;tivantrag wit,d vieLmehr ,eine unner
schiedl,iche Regdwng, die a1Uif iffiQglliche Int;eres
senska~lisioIlJen R'Ücbicht nimmt, durch einen 
einheiit-Lich'en und totalen Arusschluß Ides betrof
fenen Personenkmeises sowohl von der hetrieb-
1.ichen 'alos Ia,uch von derüibenbetri'eb[ich'en Mit
bestimmung 'aJus'geschiall tet. 

Keine öffentlich-rechtliche Interessenvertretung . 

Der Initi<ativ,antmg schiließtdiie betroffenen 
At'lbeitnehmer aruch überhia,upt vom System der 
öff en rEch-rechtlichen In t;er.essenvertTetJungen und 
damit auch von der Sozialpartnerschaft aus. Die 
"El'läutlerurrgen" der An:tmgstel1er gehen !eicht
fertig über 'dieses gravierende Problem hinweg, 
da "sie wohl behaupten, daß tdie betroffenen 
Arbeitn:ehmer "in1Jeressensmäß~g nicht der Ar-
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be~tnJehmerschaft zUZJuQrdnen" wä'ren, aher nicht 
hiInzuttigen, wer !für die Vlemnetung'der Inter
essen dieser ArbeitnehmeI'lgl.1uppe Zluständig sei!ll 
SQll. 

N~em:and kann !leugnen, daß vor aJliem .im 
übel1betl1iebilichen ß.ereich 'auch Idiese Arheiltneh
mergruppe ganz eindeutig nur Arbeithehmer
interessen hat: Die Sozialversicherung ist jene 
der Arbeitnehmer, das anl7JUwendende Steuer
recht ist das Lohnsteuerrechit der Alrbeitnehmer. 
Als da'von /betroffene Al1bei,tmehmer hätten auch 
die "nahen Angehörigen" ein Recht ,darauf, im 
ü1bel1betniebLichen Bereich 19l1eich ihr,en Arheits
kolLIegen von <den Arbeitel1kammem v'ertmeten 
zu werden. 

Von lb'eJSonfderer !Bedleutung dst jedoCh Idi,e Ver
tretmng lim' ,Bereich der SdbstverwraJltung der 
Sozialv,ersicherung. Die Bntsenloong der Versiche
rungsvertreter erfolgt prinzipiell durch die öf
fentlich-rechtlichen Inlteressenvertretungen. Nur 
wenn eine solchle nicht besteht, w~e das in Zu
k!Unft .für Idie "nahen ~ngehörigen" der Fall 
sein wird, wär:en Idi:e Vellsicherungsvertr,eter aus 
der Gruppe der Di.enstn'tlhmer ,gemäß § 421 
Albs. 1 MVG vom o.sverreichdschen Gewerk
sdmftsbund :ru lentsenden. DiIe AintW'O.rt auf die 
Frage, warum :die "nahen A:IIIgehörigen" inter
essensmäßig zW'~r nicht mehr von der Arlbeiter
kammer, im Rahmen der Sozialversich,erung, aber 
vom öBG vertreten w,erden k6nnlten, blJ,i:eben 
dd·e AntragsteilIer und 'auch der konkret ,dazu 
gefI1:1igtJe Soüa;lminister schluMig. 

Das Argument der Mehrheit 

A~Je ,diese Argumente wurden den Antragstel
lern und .der s07:ia;Listisohen Ausschußmehrheit 
in einer ganztägigen Bera,oullig VQn den Atbgeord
neten ,der österreichi.sohen Vo'lkspartei enngegen
gehalten. Di,e Antugsteller waren dabei nicht in 
der La;ge, 'ihren "Br.1iiune11Ungen" stichhalti,ge Ar
giUmente hinzuzufügen, sie konnten nicht einmal 
~onkrete FäHe anführen, wona;ch At1beitnehmer, 
.die mit dem Betr.iebsinhaber ve.rw,andt o'der ver-

sohwägert sind, 'iJhr~ Reohte 'aAlS der Arbeitsver
fassung zum Naohte~l a.niderer AlfIbeitnehmer ver
wendet oder ,ihre Zugehör,igkeit zur Arhei'verka,m
mer mißhraucht hätten. 

Die :sozilalistische AiUsschußmeh~heit setzte da
her auch aLles da:ran, grüm:Uichere Beratungen 
und eine fundierteverfasrurigsrechtliche Unter
suchung zu verhindern. Der Antrag der OVP
FraktiQn auf Einholung eines Gutachtens des 
Verfasrungsdi,enst'es ~m Bundeskan:zJJeramt wurd'e 
abgelehnt. Der zur mündlichen Auskunftsertei
Jung im Ausschuß heigezogene Leiter ,des Ver
fassungsdienstes im Bundeskanz'lera;mt, Prof. 
Dr. Adamovic,h, hatte sich :bereiterklärt, inner
ha~b weniger Tage 'eine fundierte verfassungs
rechvLiche Unternuchung vQr:ru1egen. Die SPO
Mehrheit ignorierte' ,diese Bereitschaft ebenso wie 
die ·vQn Prof. Dr. Adamovich vo~gebrachten 
Bedenken. . 

AlUS ,d<er letzten Wortmeldung .-des sOZiialisti
sehen Albgeord:netlen Dr. Ka:paun ~ingdann a.uch 
hervor, daß die SPO-Mehrheit "autgrund vor
hergehend,er PressemeMungen" Ibereits mit der. 
Absicht in ,den Ausschuß gekommen war, ,den 
Init,iati,van tng dull'chzu peitsohen. 

Dami,t i9t eindeuti:g klargeS'teillt, Idaßrein 
machtpolitisohe Z~aleder Gr,u,nd di,es'er Initiative 
gewesen sind. Der SPO-Mehrheit geht es darum, 
einer Gruppe von Arlbeitne:hmetrn, bei der sie 
sich weniger Stimmen el'hofift, das Arheiter
k:l!mmerwahlrecht :zu nehmen, weill sie 'eine Fort
setlZJUng des für sie ungiinstigen Trends der letz
ten Arbeiterkammerwahlen befürchtet. Für dieses 
maahtpolitische Ziel nimmt sie selbst Verfas
sungsWlidrigkeit unld SoziaLdemo1l!tage in Kauf. 

Der milt diesem Initiativan'tlra:g verbundene 
sozia~politische Rückschllitt wird von 'der OVP 
ahgelehnt. 

Burger 
Ing. Gassner 

Dr. Ettmayer 
Dr. Hafner 

Dr. 'Ermacora 

01'. Haider 

01'. Neisser ·Dr. Schwimmer 
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